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Übersicht über die höchstmöglichen Auszahlungsbeträge der Leistungsprämie 2024: 
 
 
Bei den in der Tabelle angegebenen Beträgen handelt es sich um die Werte, die sich bezogen auf die 
jeweilige Entgeltgruppe als Höhe der Leistungsprämie ergeben, wenn der maximal mögliche Betrag 
(= 10 % der Stufe 1 des Jahrestabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe) ausbezahlt werden soll. 
Soll ein geringerer Wert ausbezahlt werden, reduzieren sich die Beträge entsprechend. Schließlich 
berücksichtigt die Tabelle auch die wichtigsten Arbeitszeitmodelle der Beschäftigten, welche 
ebenfalls für die Höhe der Prämie maßgeblich sind. Zur Arbeitserleichterung für die 
Personalabteilung wird gebeten, bei den Anträgen auf Auszahlung einer Leistungsprämie keine 
Prozentsätze, sondern Festbeträge mitzuteilen.    
 

 
 
Bei der Finanzierung der Leistungsprämie für Beschäftigte aus Drittmitteln und eigenen Einnahmen 
ist zu beachten, dass die Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers für die Leistungsprämie 
ebenfalls dem Drittmittelprojekt oder dem Einnahmentitel zugeschlagen werden. Die 
Gesamtbelastung erhöht sich also. Als Arbeitgeberanteil in der Sozialversicherung für die 
Leistungsprämie kann ein Mittelwert von 19,5 % und Arbeitgeberanteil VBL-Umlage von 6,45 % der 
Höhe der Leistungsprämie veranschlagt werden.  


